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VERBAND
KAMMER UNABHÄNGIGER BAUHERRENBERATER

RICHTIG VER-
SICHERT BEI DER 
 SANIERUNG

Bauarbeiten im Stockwerkeigentum 
sind nach Erfahrung von Bauherren-
beratern versicherungstechnisch oft 
heikel. Deshalb ist es wichtig, sich 
 vorab um einen umfassenden Ver-
sicherungsschutz kümmern.  
TEXT— RETO WESTERMANN*

 HEIKEL SIND SCHÄDEN 
AN DRITTEN

Ordentlich, verlässlich, zu-
rückhaltend – etwas langwei-
lige Attribute, die den Schwei-
zerinnen und Schweizern oft 
zugeschrieben werden. Zudem  
gelten wir weitherum als 
«überversichert». Dieser Vor-
wurf stimmt jedoch nicht in 
 allen Bereichen. Beispielswei-
se bei Sanierungen oder Um-
bauten im Stockwerkeigentum: 
«Als Bauherrenberater stellen  
wir immer wieder fest, dass 
viele Eigentümer sich des Ri-
sikos bei solchen Bauarbeiten 
nicht bewusst sind und des-
halb den Abschluss der nötigen 
Versicherungen vergessen», 
sagt Thomas Wipfler, Präsi-
dent der Kammer unabhängi-
ger Bauherrenberater (KUB). 

Gemäss ihm sei vielen 
Stockwerkeigentümern nicht 
klar, dass eine Privat- oder 

Bauherrenhaftpflichtversi-
cherung zwar Schäden gegen-
über Dritten übernehme, aber 
beispielsweise Schäden an der 
Wohnung im darunter liegen-
den Stockwerk nicht gedeckt 
seien. Der Teufel liegt im De-
tail: Schäden an anderen Woh-
nungen oder gemeinschaft-
lichen Teilen des Gebäudes 
gelten im Stockwerkeigen-
tum eben gerade nicht als so-
genannte Schäden an Dritten 
– denn rechtlich betrachtet 
 gehört das ganze Gebäude al-
len. Dasselbe gilt auch umge-
kehrt, also wenn die Stock-
werkeigentümergemeinschaft 
Arbeiten an den gemeinschaft-
lichen Teilen vornimmt und 
es dabei zu Schäden an einer 
Wohnung kommt. «Dass des-
halb neben einer Haftpflicht- 
noch weitere Versicherungen 
abgeschlossen werden müssen, 
ist sogar professionellen Ver-
waltungen oft nicht bewusst», 
sagt KUB-Präsident Wipfler. 

EINS, ZWEI ODER DREI?
Um für alle Eventualitäten 

gewappnet zu sein, ist deshalb 
bei Bauarbeiten im Stockwerk-
eigentum grundsätzlich der 

Abschluss von folgenden drei 
Versicherungen zu prüfen:
– Bauherrenhaftpflichtver-

sicherung: Sie deckt Sach- 
und Personenschäden 
von Dritten, die aufgrund 
der Bauarbeiten entstan-
den sind. Also beispiels-
weise, wenn das Baugerüst 
einstürzt und den auf dem 
Nachbargrundstück ab-
gestellten Ferrari beschä-
digt. Dabei spielt es keine 
Rolle,  ob ein Schaden durch 
den Bauherrn selbst, die Ar-
chitektin oder den Hand-
werker entstanden ist. Die 
Versicherung bietet ausser-
dem Rechtsschutz gegen-
über unberechtigten An-
sprüchen. Kostenpunkt: ca. 
0,3 bis 0,8 Promille des Bau-
volumens.

– Bauwesenversicherung: 
Diese Versicherung deckt 
Schäden am eigenen Bau 
(Gebäude und Grund-
stück) – auch wenn diese 
durch Diebstahl oder Van-
dalismus verursacht wur-
den (teilweise auch bei 
 Feuer). Also  beispielsweise, 
wenn ein Handwerker die 
Wasser leitung anbohrt und 

es dadurch in der unteren 
Wohnung zu einem Wasser-
schaden kommt. Kosten-
punkt: ca. 1 bis 2 Promille 
des Bauvolumens. 

– Bauzeitversicherung: Sie 
deckt Schäden am eigenen 
Bau, die durch Brand, Erd-
beben und Elementarereig-
nisse während der Bauzeit 
entstehen. Also beispiels-
weise, wenn zur Austrock-
nung eines Zimmers über 
Nacht ein Heizlüfter lau-
fen gelassen wird und dieser 
durch einen Kurzschluss ei-
nen Brand verursacht. Kos-
tenpunkt: ca. 0,3 bis 1 Pro-
mille des Gebäudewertes.
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Bei Bauarbeiten 
an Liegenschaf
ten im Stock
werkeigentum 
braucht es für 
 einen wasser
dichten Versi
cherungschutz 
genaue Vorab
klärungen.
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Bauherrenhaftpflicht- und 
Bauwesenversicherungen 
sind freiwillig, aber empfoh-
len. Die Bauzeitversicherung 
ist in den meisten Kantonen ab 
einem gewissen Bauvolumen 
obligatorisch (ausser GE, TI, 
AI, VS); teilweise erst ab wert-
vermehrenden Arbeiten über 
50 000 CHF, teilweise  bereits 
ab einer fixen Bausumme von 
20 000 CHF. Welche Versi-
cherungen im Kontext mit 
den geplanten Bautätigkeiten 
nötig sind und ob für gewis-
se Arbeiten auch die private 
Haftpflicht-, die Gebäude-
haftpflicht- oder die Haus-
ratversicherung ausreicht, ist 

nicht immer einfach herauszu-
finden und  erfordert manch-
mal einiges an  Recherchen. 

TYPISCH 
 SCHWEIZERISCH

Und auch dann kann es im 
Schadensfall manchmal trotz-
dem kompliziert werden. Ein 
Beispiel: Ein Stockwerkeigen-
tümer, dem die oberste Woh-
nung in einem Gebäude gehört, 
wollte mit Einwilligung der 
Gemeinschaft den darüber lie-
genden Dachstock ausbauen. 
Der hierfür an der Fassade an-
gebrachte Transportlift verur-
sachte dort Risse. Der verant-
wortliche Unternehmer wies 

die Schuld von sich, die Ver-
sicherung hingegen plädierte  
auf «mangelhafte Ausführung» 
und wollte den Schaden des-
halb nicht übernehmen. Ein 
Punkt, den viele Versicherer 
von den Leistungen ausneh-
men. Ausserdem: In der Bau-
wesenversicherung sind oft 
nur die Schäden an «Bauleis-
tungen» gedeckt: Ob etwa ein 
Transportlift nun auch zur 
Bauleistung gehört, oder nur 
die konkreten Arbeiten am 
Dachstock, wird je nach Ver-
sicherung anders gehandhabt. 
Für solche Fälle, so die Erfah-
rung von Bauherrenberatern 
und Versicherungsexperten, 
lohnt es sich, Zusatzversiche-
rungen abzuschliessen. Denn 
Schäden am bestehenden Ge-
bäude sind bei Bauarbeiten 
meist das grösste Risiko. Dies 
ist mit ein Grund, dass sol-
che Zusatzversicherungen so-
gar teurer sein können als die 
Grundversicherung. 

Apropos Kosten: Die Of-
ferten der Versicherer un-
terscheiden sich auch schon 

mal um bis zu 200%. Weil 
die  Kosten aber im Promille-
bereich liegen, sind die Preis-
unterschiede jedoch erst   
ab einem bestimmten Bauvo-
lumen  relevant. Was gemäss  
Thomas Wipfler von der KUB 
aber auf jeden Fall immer 
 verglichen werden muss, sind 
die Bedingungen und Regelun-
gen der offerierten Versiche-
rungen: «Wie hoch ist die De-
ckung, welche Risiken sind 
eingeschlossen, welche ex-
plizit ausgeschlossen … damit  
muss man sich unbedingt aus-
einandersetzen.» Und dabei  
geht es nicht darum, auf 
keinen  Fall «überversichert» 
zu sein. Im Gegenteil, es geht 
darum, eine Unterversiche-
rung zu vermeiden. Ansons-
ten könnten  die finanziellen 
Folgen eines  Schadens schnell 
existenzbedrohend sein – wes-
halb es auch zweitrangig ist, ob 
ein entsprechender Versiche-
rungsabschluss von gewissen 
Leuten als «typisch schweize-
risch» abgetan wird. 
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Besonders genau  
zu prüfen ist bei Um
bauten einzelner 
Stockwerkeinheiten 
die Versicherungs
deckung für Schäden 
an anderen Wohnun
gen im Haus. 


